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I Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 6 und 11 BauNVO)
1.1 Mischgebiet: Im Mischgebiet MI sind Vorhaben nach § 6 BauNVO zulässig. Abweichend sind folgende Nutzungen 

nach § 6 Abs. 2 BauNVO nicht zulässig: Einzelhandelsbetriebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 16 bis 21a BauNVO und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
2.1 Grundfläche: Die Grundflächenzahl ist entsprechend Planeintrag festgesetzt. 
2.1.1 Im MI 1, darf die zulässige Grundflächenzahl durch die Grundfläche von Stellplätzen und Nebenanlagen sowie deren

Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden.
2.1.2 Im MI2 sind Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Bauteile wie 

Entrauchungsschächte u.ä., die zur technischen Infrastrukturversorgung des Staatsarchivs benötigt werden, sind
auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

2.1.3 Stützmauern, die der Sicherung der Erschließung und der Umsetzung des Freiflächengestaltungsplans dienen, sind
als Nebenanlagen in unbegrenzter Anzahl zulässig.

2.1.4 Innerhalb der Flächen GB 3 ist maximal ein Nebengebäude, als Trafohäuschen, mit einer Fläche von bis zu 20m² 
zulässig. Es darf ausnahmsweise innerhalb der Bauverbotszone liegen, wenn es ausserhalb der Sichtdreiecke und 
der Grünfläche liegt und mit dem Straßenbaulastträger abgestimmt wird. 

2.1.5 In den GB 5-7 ist maximal ein Bauwerk oder Nebengebäude für Bildungszwecke mit einer maximalen Grundfläche 
von 10m² zulässig.

2.2 Geschossfläche: Die Geschossfächenzahl ist entsprechend Planeintrag festgesetzt.
2.3 Anzahl der zulässigen Geschosse: Die Anzahl der zulässigen Geschosse ist entsprechend Planeintrag festgesetzt.

3. Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und 14 BauGB i.V.m. §§ 12, 23 Abs. 5 BauNVO)
3.1 Im MI1 und MI2  sind offene Stellplätze zulässig. Garagen, Carports und offene, überdachte Unterstände sind nur 

innerhalb der bebaubaren Fläche zulässig.

4. Geschossfläche 
4.1 Bei der Ermittlung der Geschoßfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließ-

lichder zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände ganz einzurechnen.
4.2 Die maximale Anzahl an Vollgeschossen ist gemäß Planeintrag festgesetzt. 

5. Lärmschutz
5.1 Für das MI 1 gilt: empfindliche Nutzungen, insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer sind grundsätzlich zur 

schallabgewandten Seite hin anzuordnen. Bei zugewandter Orientierung sind sie nur mit hinzureichender 
schallgedämmter bzw. -gedämpfter Zwangsbelüftung zulässig.

5.2 Im MI 1 sind Außenwohnbereiche (z.B. Gärten, Balkone, Loggien) sind nur an den schallabgewandten Seiten 
möglich.

Plangrundlage: Quelle: Staatliches Bauamt  Würzburg - Stand März 2020 

II Örtliche Bauvorschriften
Auf Landesrecht beruhende Regelungen im Bebauungsplan (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit Art. 47 u. 81 BayBO)

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
1.1 Dachformen, Dachaufbauten und Dachgestaltung
1.1.1 Im Mischgebiet MI 2 sind nur Gebäude mit flach geneigten Dächern mit Attika und einer Dachneigung von maximal 5° 

zulässig. 
1.1.2 Im MI 1 sind Gebäude mit Satteldach oder Walmdach mit bis zu 38° Dachneigung zulässig, Die Hauptfirstrichtung 

verläuft parallel zur Straße.
1.1.3 Gauben sind nur in MI 1 zulässig jedoch in Anzahl und Größe zu begrenzen: Gesamtlänge  max. 1/2 der Firstlänge je 

Dachfläche. Der Abstand der Gauben zum Ortgang oder zum Grad muss mind 1,50m betragen. 
1.1.4 Nebenanlagen und untergeordnete Anbauten sind mit Flachdach mit einer Neigung von maximal 15° auszuführen.
1.1.5 Aufgeständerte solarthermische Anlagen und Photovoltaikanlagen sind zulässig, wenn sie so angeordnet werden, 

dass sie vom angrenzenden öffentlichen Raum nicht wahrnehmbar sind. 
1.1.6 Flachdächer mit einer Mindestgröße ab 10 m² sind zu begrünen, soweit sie nicht durch andere technischen 

Einrichtungen (z.B. solarthermische Anlagen oder Photovoltaikanlagen) genutzt werden. Als Mindestanforderung ist
eine Extensivbegrünung mit 10 cm starker, strukturstabiler Vegetationsschicht herzustellen.

1.2 Fassadengestaltung
1.2.1 Die Gestaltung einzelner Baukörper sind in ihrer Architektur- und Gestaltungssprache einheitlich aufeinander 

abzustimmen. 
1.2.2 Als Fassadenmaterial sind nur verputzte, gestrichene Mauerflächen, Sichtmauerwerk oder Holzverblendungen zulässig.

1.3 Gebäude-, Wand- und Traufhöhe
1.3.1 Die zulässige Gebäudehöhe (GH) ist entsprechend Planeintrag festgesetzt.
1.3.2 Über die Gebäudehöhe herausragende untergeordnete technische Bauteile, wie offen gestaltete Absturzsicherungen

oder Abgas-/ Abluftrohre, sind ausnahmsweise zulässig bis zu einer maximalen Bauteilhöhe von 2,00 m, wenn ein 
Abstand zur Gebäudekante im einfachen Maß der Überhöhung des Bauteils eingehalten wird. Die Gesamtfläche
aller überhöhten Bauteile darf maximal 20 % der Dachfläche betragen. 

1.3.3 Für  MI 1 gilt: Die  Traufhöhe, gemessen von Schnittlinie zwischen Außenwand und  Dachunterseite bis zur OK geplante 
Geländehöhe darf talseits max. 7,00m betragen. Untergeordnete Bauteile sind von der Festsetzung ausgeschlossen. 

Zeichnerische Hinweise

bestehende Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer und geplante Flurstücksgrenzen

bestehende Bebauung

geplante Bebauung

207,5 m geplante Gebäudehöhe sowie Gebäudehöhe in Meter über NN (nachrichtlich)

Baudenkmal

Bodendenkmal 1-2 (Hinweis: im Umfeld sind weitere Bodendenkmäler zu vermuten)

BD 1: D-6-6226-0215  Archäologische Befunde des Mittelalters sowie der frühen Neuzeit im Bereich der 
Kernstadt von Kitzingen mit ehem. Vorstädten und Stadterweiterung.

BD 2: D-6-6226-0221 Archäologische Befunde des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit im Bereich der 
äußeren Stadtbefestigung von Kitzingen.

Sichtdreieck - von Einbauten, Bewuchs und Ablagerungen mit einer Höhe von über 0,80 cm über 
Fahrbahnoberkante freizuhaltende Fläche

Anbauverbotszone zur Nordtangente 20m ab Fahrbahnrand

Maße in Meter

1234

D

Sichtfeld  30 m

(für Vzul=30km/h) nach  RASt

3,0  m  ab Fahrbahnrand

Fahrbahnmitte

1,75 m  ab Fahrbahnmitte

Fahrbahnrand

BD 1

0,0

III Textliche Hinweise 

1. Denkmalschutz
1.1 Für jede Art von Veränderung an Baudenkmälern bzw. in deren Nähebereich gelten die Bestimmungen der Art. 4-6 

BayDSchG. Das Bayerische Landesamt für Denkmlapflege ist bei allen Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- sowie 
Erlaubnisverfahren nach Art. 6 BayDSchG und bei allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren, von denen die 
Baudenkmäler unmittelbar oder in ihrem Nähebereich betroffen sind, zu beteiligen. 

1.2 Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG 
unterliegen. 

1.3 Aufgrund der verdichteten Lage von Bodendenkmalen ist im gesamten Geltungsbereich mit weiteren 
Bodendenkmalen zu rechnen. Gemäß Art. 7.1 DSchG bedürfen Bodeneingriffe aller Art auch in jenen Bereichen 
einer denkmalrechtlichen Erlaubnis, in denen Bodendenmäler vermutet oder den Umständen nach angenommen 
werden  müssen. Diese Erlaubnis ist in einem eigenständigen Verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmal- 
schutzbehörde zu beantragen. 

2. Anbauverbotszone
2.1 Wegen   der Bedeutung der Staatsstraße und zur Berücksichtigung von Belangen des Straßenbaulastträgers der

Staatsstraße ist hier grundsätzlich die 20 m – Anbauverbotszone (Art. 23 BayStrWG; gemessen vom 
Fahrbahnrand) von allen baulichen Anlagen freizuhalten. Mit der teilweisen Lage von Parkplätzen; Trafo-Häuschen
 und Bepflanzungen in der 20 m–Zone besteht Einverständnis, wenn diese im Detail mit dem Straßenbauträger
abgestimmt sind.

3. Freiflächengestaltung
3.1 Dem  Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan für den gesamten Geltungsbereich beizufügen. 

Aus dem Freiflächengestaltungsplan muss der Nachweis der zu erbringenden Auflagen entsprechend den 
Festsetzungen des Bebauungsplans prüfbar hervorgehen. Der Freiflächengestaltungsplan ist mit der Stadt 
Kitzingen abzustimmen.

4. Erhaltungsgebot 
4.1 Vorhandene  Bäume sowie Elemente des ehemaligen Deuster-Parks sind soweit als möglich zu erhalten. Deren 

geplante Beseitigung ist im Rahmen des Freiflächenplans zu erläutern und zu begründen. 

5 Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung 
5.1 Vor Beginn des geplanten Abfangs von Zauneidechsen ist ein Antrag auf Erteilung einer artenschutzrechtlichen 

Ausnahmegenehmigung für das gesamte Baugebiet bei der zuständigen Fachbehörde an der Regierung von 
Unterfranken zu stellen. Das Vorliegen der artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung durch die Regierung 
von Unterfranken ist im Rahmen des Bauantrages bzw. Freiflächengestaltungsplans nachzuweisen.

6. Schallimmissionen
6.1 Für schutzbedürftige Bauobjekte ist der Schallschutz im Baugenehigungsverfahren nachzuweisen (gem. DIN 

4109). 

Zeichnerische Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Mischgebiet MI (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 6 Abs. 1 und 2 Nr. 1 bis 5 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

z.B.     0,6 zulässige Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

z.B.     1,2 zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO)

GH max. 18,00 m zulässige Gebäudehöhe als Höchstmaß in Meter gemessen über EFH Rohfußboden 
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

3. Bauweise und Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11)

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung: Parkplatz

Straßenbegrenzungslinie

5. Flächen für Ver- und Entsorgung  (§9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen; Zweckbestimmung Trafohäuschen

6. Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB)

Öffentliche Grünfläche: Straßenbegleitgrün

GB 1-7 Grünbereich GB 1-7 gem. Planeintrag

Anpflanzen von Bäumen ohne Standortbindung

7. Sonstige Planzeichen

FD Nur flachgeneigte Dächer mit und ohne Attika gemäß textlichen Festsetzungen zulässig

SD Nur Satteldächer gemäß textlichen Festsetzungen zulässig

WD Nur Walmdach gemäß textlichen Festsetzungen zulässig

PD Nur Pultdach gemäß textlichen Festsetzungen zulässig

K Schutzbereich Deusterkeller (ohne statischen Nachweis nicht bebaubar)

T Schutzbereich Tunnel (nach Bodenaustasch bebaubarer Bereich)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Nutzungsschablone
1 1: Art der baulichen Nutzung

2 3 2: Grundflächenzahl GRZ 3: Geschossflächenzahl GFZ
4 5 4: Zahl der Geschosse 5: Dachform inkl. Dachneigung
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